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©emetnben jerfiteut finb, ^errfd^t foroolß beim recßt»

fucßenben «Publifum, als tcitroeife aucß bei ben ©emetnbe»
behörben etn oft fühlbarer Nlangel an Kenntniffen über
3nhalt, fJSefen unb Sebeutung berfelben. 9Jht bem
2Bunfdje, blefe Arbeit möge baju beitragen, ben befagten
SJlangel ju einem roefentlicßen Steile ju heben unb bantit
auch bte 9lnroenbung bet geltenben Sorfcßriften ju er»

leichtern, unb im ganzen Danton, forooßl bei Sehörben
al§ beim «ßubltfum möglichfi einheitlich ju geftalten, roirb
fie htemit ber Qeßentlicßfett übergeben."

©er Serfaffer fucßt biefe geßedten 3iele burch Se»

hanblung folgenber Hauptfragen ju erreichen:

Sintcitung.
1. Saupolljeirccßt unb Säurest.
2. ©te ©runblagen beS SaupolijetrechteS.

I. Formelle« Saupolljettecßt.
3. ®ie Saupolljeibeßörben.
4. Serfahren bei ber 9lufftetlung non ÜbetbauungS»

unb Saulinienplänen.
5. ®aS Saugefucß» unb ©infpracheoetfaßren.
6. Serfahren bei ber Umlegung non Saugebiet unb

bei ber ©renjtegelung.
7. folgen bei Nichtbeachtung baupolijeilicher Sor>

fchriften.

II. «materielle« Saupoliietrecßt.'
8. Hetmatfdhuh unb ftteßhetif.

®ie Sebauung.
9. Saulinien» unb ÜbetbauungSpläne. \

10. ©te Umlegung non Saugebtet unb bte ©renj»
regelung.

11. ©le Saujonenoorfcßriften.
12. ©te ©renj» unb ©ebaubeabftanbooxfc^tifttn.

©er Sau. ""
13. ®aS Saugrunbßüd.
14. ©ebäubehöhe unb 9InjaßI ber ©todroerfe.
15. UmfaffungSroänbe, Sranbmauern unb ©ächer.
16. ©er Qnnenbau.
17- ©tnjelne Näume.
18. ©inridjtung jur ©ntfernung ber Slbraaffer.
19. Sorfehren mährenb ber SauauSführung.

Sdjon biefe 9lufjählung betreift, baß bie 3lrbeit non

®e. O. ©Ifer ftd) nic^t bloß mit einzelnen Kapiteln ber

tantonalen Saupoltjei befaßt, fonbern ben Stoß um»

faffenb, grûnblid) unb fpftematifd) behanbclt.

Seiber muß man ßcß'S mit Nüdßcßt auf ben Naum

oerfagen, aus bem 9BerE fo etngeßenb ju gitteren, mte

eS für manche roünfcßbar unb angeftcßtS ber Uaren, er»

fchöpfenben Ausführungen angejetgt märe. 3ßtc beßhranten

uns im Nachfolgenben barauf, btejenigen fünfte nahet

ju befprechen, bte für roettere Greife Qntercffe hub«n.

SQBir halten unS hiebei an bie oben angefühlte Nethenfolge.

(ginlcitung.
§ 1. Saupoltjei «Hb 8aupoUjcire<!)t.

I. Unter Saupotijei reiftest man bte im öffent»

liehen ^ntereffe erfolgenbe ©inmirfung ber ßaalltcßen unb

îommunalen Drgane auf bte Ausübung unb ©eßaltung
ber baulichen Anlagen. 3h« Stuf gäbe tß feine geringe.
@le bejroedt namentlich Schuß gegen Feuergefahr, bte

Saufeftigfeit, bie görberung ber öffentlichen ©efunbheitS»

pflege, bie Sicherung beS öffentlichen SetfehtS unb nicht

jute'ßt ben Schuh ä'fthetifcher ^ntereffen (Serßüturtg ber

Serunftaltung beS Ort«», Straßen» unb ßanbßhaßSbtlbeS,

©rhaltung fünftlerifch unb gefchidjtlich roettooller Sauten
unb Sauteile, ©emnad) ift fie einer ber roühttgften
3roetge ber öffentlichen Serroaltung.

©S gibt etne Saupolijei im melieren unb etne foldje
im engeren Sinne, ©rftere erftredt ihre guftänbigfett
auf alle nur möglichen baulichen Slnlagen: Hochbauten,
Straßen, Kanäle, Srüden, ©ifenbahnen, ©unnels, eleftr.
Slnlagen k. ; leitete betrifft im mefentlidhen bie unter
unb über bem ©rbboben gelegenen Sauten unb juge»
hörigen Santeite, bie Ntenßhen ober Sachen jum Schuh
gegen äußere Unbill btenen. Hieju rennet man metftenS
auch noch ©erüße, ©erüftabfetebungen, ©Infrlebungen,
©ntmäfferungSanlagen u. a. m. ©ine fçharfe ©rennung
ber Saupolijei im engern oon berfenigen im mettern ©tnne
läßt fid) nicht burchfüßren.

ÜberbteS greifen noch anbere ©ebtete ber öffentlichen
Serroaltung ßter ein, oor allem ©efunbheitS», SetfehrS»,
Feuer», 2Btrtfd)aflS», Fabrif, ©eroerbe», Sahnpolijet je.

II. JBaupolijeir ed)t ift bie Summe berfenigen
Nechtsfähe, roelcße bie Saupolijet im engem Sinne be»

treßen.
®aS formelle Saupolijetred)t enthält bie Negeln, bie

beftimmen, roo unb mte man bauen barf ober bauen muß;
eS enthält baher bie organifatorifdjen Seßimmungen, Sor»
fchriften über baS Serfahren :c.

®aS materielle Saupclijelred)t bebeutet eine im öffent»
ließen 2Bohle gelegene, gefehliche, öffentlich rechtliche Se»
fdjränfung beS Inhalts beS ©runbeigentumS tn bem
©tnne, baß ber ©igentümer fein Nedjjt in beftimmter
Nichtung nicht ausüben barf ober fid) gemiffe ©ingriße
gefallen laffen muß. ©lefe Schranfe muß aber, um als
foldje gültig ju fein, burch &aS objeftioe Ned)t, b. h- burch
©efeße ober burd) «tue auf gefeßltd)er ©ranblage rußenbe,
allgemein nerbinbliche Serorbnung begrünbet merben unb
barf nicht roillfürlich fein. Stoße SerroaltungSanorb»
nungen genügen nach bunbeSgerichtUdjen ©ntfeßetben nicht.

(Fortfehung folgt.)

©er SeröaBb Sdjtvtijetifchet ©adjpappeBfabri»
fasten erfud)t uns um lufnaßme folgenber Nlitteilung:

„®ie Setteuerung ber jut öetßcllung ber ®ac|=
pappen, beS HoljsementS, ber Klebemaffen, furj aller
©eerprobufte nötigen Noßmaterialien, ßat fett unferem
oor bret SJlonaten erlaffenen 3tr!ulare etne neue unb
ganj roefentlidhe Steigerung erfahren, ©iefe f)3reiSfteige=
rung hut ihren ©runb etnmai tn ber Serteuerung ber
Nohmaterialpreife unferer Nohpappenfabrüation. ßum
jroeiten unb tn ber Hauptfadfe tn ber ßarfen ©rßöhung,
roeldje bie ßßretfe für ©teinfohlenteer, ©d)roefel, ©olopho»
nium u a. erlitten haben. SBäfjrenb bte fßretSßetgerung
für bte lehtgenannten ißrobufte, für roelcße mir auf baS
3luSlanb angerotefen ftnb, leicßt oerßänblidh ift» bebarf
bte fßreiSfteigerung für ben ©teinfohlenteer etniger @r=

läutetungen. ©te Koßlenpreife ftnb Infolge ber befeßränt»
ten 3ufußr unb ber »Preiserhöhung burd) bte Spnbifate
unb SergroetfSoerroallungen geftiegen ; ju etnem guten
Seil iß bie Qualität ber Kohlen oeränbert, fo baß bte
Ausbeute an Stetnfoßlenteer nidft bie frühere Höhe er»
reicht. 3u all bem fommt, baß ber Sunb für Heeres»
jroede ebenfalls einen bebeutenben ©etl ber ©eererjeugung
tn 2Infprucß nehmen muß. Unfere Steferanten, bie @aS»
roerfe, fönnen ben großen ÜluSfaH nießt burdh ©rßößung
beS ©aSpretfeS einbringen; benn bas ©aS iß ein täg»
Itcßer SebürfniSartifel für baS ganje So« geroorben unb
etne ©rßößung ber ©aSprelfe iß baS leßte «Nittel, ba§
jur Snroenbung fommen bürfte. So mar eine ©rßöhung
ber «Pretfe für bie Nebenprobufte ber ©aSerjeugung un»
auSmeichücß.

9111 baS nötigt aueß uns neuerbtngS eine roettere
«Preiserhöhung eintreten ju laffen. 2öenn roir biefe
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Gemeinden zerstreut sind, herrscht sowohl beim recht-
suchenden Publikum, als teilweise auch bei den Gemeinde-
behörden ein oft fühlbarer Mangel an Kenntnissen über
Inhalt, Wesen und Bedeutung derselben. Mit dem
Wunsche, diese Arbeit möge dazu beitragen, den besagten

Mangel zu einem wesentlichen Teile zu heben und damit
auch die Anwendung der geltenden Vorschriften zu er-
leichtern, und im ganzen Kanton, sowohl bei Behörden
als beim Publikum möglichst einheitlich zu gestalten, wird
sie hiemit der Oeffentlichkeit übergeben."

Der Verfasser sucht diese gesteckten Ziele durch Be-

Handlung folgender Hauptfragen zu erreichen:

Einleitung.
1. Baupoltzeirccht und Baurecht.
2. Die Grundlagen des Baupolizeirechtes.

I. Formelles Baupolizeirecht.
3. Die Baupolizeibehörden.
4. Verfahren bei der Aufstellung von Überbauungs-

und Baulinienplänen.
5. Das Baugesuch- und Einspracheverfahren.
6. Verfahren bei der Umlegung von Baugebiet und

bei der Grenzregelung.
7. Folgen bei Nichtbeachtung baupolizeilicher Vor-

schriften.

II. Materielles Baupolizeirecht.
8. Heimatschutz und Aesthetik.

Die Bebauung.
9. Baulinien- und Überbauungspläne.

10. Die Umlogung von Baugebiet und die Grenz-

regelung.
11. Die Bauzonenvorschriften.
12. Die Grenz- und Gebäudeabstandvorschriften.

Der B au. " ' '

13. Das Baugrundstück.
14. Gebäudehöhe und Anzahl der Stockwerke.
15- Umfassungswände, Brandmauern und Dächer.
16. Der Jnnenbau.
17- Einzelne Räume.
13. Einrichtung zur Entfernung der Abwasser.
19. Vorkehren während der Bauausführung.

Schon diese Aufzählung beweist, daß die Arbeit von

Dr. O. Elser sich nicht bloß mit einzelnen Kapiteln der

kantonalen Baupolizei befaßt, sondern den Stoff um-

fassend, gründlich und systematisch behandelt.

Leider muß man sich's mit Rücksicht auf den Raum

versagen, aus dem Werk so eingehend zu zitieren, wie

es für manche wünschbar und angesichts der klaren, er-

schöpfenden Ausführungen angezeigt wäre. Wir beschranken

uns im Nachfolgenden darauf, diejenigen Punkte naher

zu besprechen, die für weitere Kreise Interesse haben.

Wir halten uns hiebei an die oben angeführte Reihenfolge.

Einleitung.
§ 1. Baupolizei und Baupolizeirecht.

l. Unter Baupolizei versteht man die im öffent-

lichen Interesse erfolgende Einwirkung der staatlichen und

kommunalen Organe auf die Ausübung und Gestaltung
der baulichen Anlagen. Ihre Aufgabe fft keine germge.

Sie bezweckt namentlich Schutz gegen Feuergefahr, die

Baufestigkeit, die Förderung der öffentlichen Gesundheits-

pflege, die Sicherung des öffentlichen Verkehrs und nicht

zuletzt den Schutz ästhetischer Interessen (Verhütung der

Verunstaltung des Orts-, Straßen- und LandschastsbildeS,

Erhaltung künstlerisch und geschichtlich wertvoller Bauten
und Bauteile. Demnach ist sie einer der wicht,gsten

Zweige der öffentlichen Verwaltung.

Es gibt eine Baupolizei im weiteren und eine solche
im engeren Sinne. Erstere erstreckt ihre Zuständigkeit
auf alle nur möglichen baulichen Anlagen: Hochbauten,
Straßen, Kanäle, Brücken, Eisenbahnen, Tunnels, elektr.
Anlagen :c. ; letztere betrifft im wesentlichen die unter
und über dem Erdboden gelegenen Bauten und zuge-
hörigen Bauteile, die Menschen oder Sachen zum Schutz
gegen äußere Unbill dienen. Hiezu rechnet man meistens
auch noch Gerüste, Gerüftabfriedungen. Einfriedungen,
Entwässerungsanlagen u. a. m. Eine scharfe Trennung
der Baupolizei im engern von derjenigen im weitern Sinne
läßt sich nicht durchführen.

Überdies greifen noch andere Gebiete der öffentlichen
Verwaltung hier ein, vor allem Gesundheits-, Verkehrs-,
Feuer-, Wirtschafls-, Fabrik, Gewerbe-, Bahnpolizei :c.

il. Baupolizeirecht ist die Summe derjenigen
Rechtssätze, welche die Baupolizei im engern Sinne be-
treffen.

Das formelle Baupolizeirecht enthält die Regeln, die
bestimmen, wo und wie man bauen darf oder bauen muß;
es enthält daher die organisatorischen Bestimmungen, Vor-
schriften über das Verfahren w.

Das materielle Baupolizeirecht bedeutet eine im öffent-
lichen Wohle gelegene, gesetzliche, öffentlich rechtliche Be-
schränkung des Inhalts des Grundeigentums in dem
Sinne, daß der Eigentümer sein Recht in bestimmter
Richtung nicht ausüben darf oder sich gewisse Eingriffe
gefallen lassen muß Diese Schranke muß aber, um als
solche gültig zu sein, durch das objektive Recht, d. h. durch
Gesetze oder durch eine auf gesetzlicher Grandlage ruhende,
allgemein verbindliche Verordnung begründet werden und
darf nicht willkürlich sein. Bloße Verwaltungsanord-
nungen genügen nach bundesgerichtlichen Entscheiden nicht.

(Fortsetzung folgt.)

Marktberichte.
Der Verband Schweizerischer Dachpappenfabri-

kante» ersucht uns um Aufnahme folgender Mitteilung:
„Die Verteuerung der zur Herstellung der Dach-

pappen, des Holzzements, der Klebemassen, kurz aller
Teerprodukte nötigen Rohmaterialien, hat seit unserem
vor drei Monaten erlassenen Zirkulare eine neue und
ganz wesentliche Steigerung erfahren. Diese Preissteige-
rung hat ihren Grund einmal in der Verteuerung der
Rohmaterialpreise unserer Rohpappenfabrikation. Zum
zweiten und in der Hauptsache tn der starken Erhöhung,
welche die Preise für Steinkohlenteer, Schwefel, Colopho-
nium u a. erlitten haben. Während die Preissteigerung
für die letztgenannten Produkte, für welche wir auf das
Ausland angewiesen sind, leicht verständlich ist, bedarf
die Preissteigerung für den Steinkohlenteer einiger Er-
läuterungen. Die Kohlenpreise sind infolge der beschränk-
ten Zufuhr und der Preiserhöhung durch die Syndikate
und Bergwerksoerwaltungen gestiegen; zu einem guten
Teil ist die Qualität der Kohlen verändert, so daß die
Ausbeute an Steinkohlenteer nicht die frühere Höhe er-
reicht. Zu all dem kommt, daß der Bund für Heeres-
zwecke ebenfalls einen bedeutenden Teil der Teererzeugung
in Anspruch nehmen muß. Unsere Lieferanten, die Gas-
werke, können den großen Ausfall nicht durch Erhöhung
des Gaspreifes einbringen; denn das Gas ist ein täg-
sicher Bedürfnisartikel für das ganze Volk geworden und
eine Erhöhung der Gaspreise ist das letzte Mittel, das
zur Anwendung kommen dürfte. So war eine Erhöhung
der Preise für die Nebenprodukte der Gaserzeugung un-
ausweichlich.

All das nötigt auch uns neuerdings eine weitere
Preiserhöhung eintreten zu lassen. Wenn wir diese
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^Preiserhöhung nicht tn tßrozenten notieren, fo gefdjiebt
baS auS ber ©rmägung, baß bei ber beutigen Sage beS
3JïarfteS etne folc^e ißretSnotterung meßt möglich 'ft 3lu§
btefem ©runbe ftnb auch bte oon unfern SJlitgtiebern
gegebenen greife unb tpreiSofferten fiets nur fretbletbenb.

©te öfonomie im 93erbraucbe unferer fftohmaterialien
oeranlaßt uns auch, bie tprobuftion in ben bßnnern
©acbpappennummetn auf ein äJllnimum p rebujieren
unb ben Sßerfauf ber ©acbpappen fafi ausschließlich auf
bte SJtittelftärfen 91c. 2 bis 4 ju befcbränfen, immerbtn
in ber SJtetnung, baß bem Sepge ber ftärferen Duali
täten fein fthtbertttS im 2Bege fteben foil. ©od) möffen
mir barauf aufmexffam machen, baß bei ben Sdummerrs,
welche außer ben 3iummern 2 bis 4 liegen, mit einer
längeren Sleferfrift bei größeren SSejögen p reebnen ift.

llnfere Kunbfcbaft barf oetfic^ert fetn, baß unfer
33eftreben babtn gebt, allen Anfprüdjen unferer tnläw
bifeben Kunbfcbaft oorab geredet p werben. 2Bir werben
niebt unterlaffen, wenn bte tprelSoerbältniffe für unfern
Sloljmaterialbepg ftd) beffern, öiefe 93efferung aueb unferer
Kunbfcbaft wieber pgute fommen p taffen."

UerscbieaeR».
©djweijer. (Sinfttbïttttft. ©er tBerroattungSrat ber

S. S. S. in SBern bat folgenbe neue ©pnbifate an
erfannt: 1. Sßerbanb febwetjetifeber" ©rofftfien ber
Kolonialwarenbrancbe, mit ©iß in Sern, ©efretär fp.
tpiaget (Sdbwanengaffe 5). 2Baren : (Sämtliche kolonial--
waren. 2. ®enoffenfcf)aft febweijerifd^er Importeure ber
iProbufte, Sîobftoffe unb gabrifate ber 9labrungS: unb
©enußmittelbrandje, mit ©iß tn Sern, ©efretär gürfprecb
Ipelb (SunbeSgaffe 28). SBaren: (Sämtliche ißrobufte,
IHobftoffe unb gabrifate ber iftabrungS-- unb ©enuß
mittelbrancbe. 3. 33erbanb febweiprif^er gabrifanien
für Öle, gette unb fparjprobufte, mit ©iß in güridt,
©efretär ffir. £>ugo Steter (©tampfenbaebfiraße 57)
ÜBaren: Öle, gelte, fparze unb nermanbte tprobufte (Set
pentinöl, paraffine, 3ereftne, äBacßfe (p inbuftrieüen
3wecfen). 4 SSerbanb febweljerifeber garbftofffonfw
menten, mit ©iß in 3üticf), ©efcbäftSlettung SRubolf
Sobmer (©ufourftraße 58). SBaren: Sämtliche ©herni
fallen unb garbftoffe ber gärberelinbufixie. 5. SBerbanb

febwetjexifeber ©leftrijitâtêwerfe, mit ©iß tn ©erntet,
ifkäftbent |)etr ©uboebet. ©Baren: 93(barfSartifel (tnS
befonbere Kupfer) ber ©leftrizitätSroexfe. 6. gmpor!=
fpnbifat ber fcbmeljetifcben ©ebubinbuftete, mit ©iß in
©olotburn, ©efretär ©r. Stetnbarbt. ©Baten: Seber.

(Stoffe, ©roßt, ©arne, Stiften, 9Jiafcf)ineti unb äftafchlnew
beftanbteile ufm. für bie fcbmelprifcbe ©cbuhtnbufixie.

®ie äütdjenfibe SBerelntgsing för &ämütfd)aß ^telt
im ©ebloß ©Bülflinqen ihre 3ahteSoerfammlung ab,
bte ftcb etneë guten Sefudjes erfreute. AuS bem 3aßre§
beriet beS DbmannS ift erftd^tlid^, baß eS bent $on
ftanbe ntebt an Arbeit fehlte unb baß noeb otel p tun
tri, um ber £>etmatfcbuß--3bee überall bie gebüßrenbe
©cltung p nerfebaffen. @S galt, ba unb bort einp
febretten gegen tprojefte, bie unfdjön auSgeftaltet werben
follten. ©er 93oxftanb richtete aueb etne ©ingäbe an
bie fantonSrät ließe Kommiffion pr ^Begutachtung beb

Saugefeb ©ntwurfeê unb wünfd)te bartn u. a. bie
©cbaffung einer fantorialen Sauberatung§*
©teile unb eine Sefiimmung, baß bie ©emetnben nid^t
bloß ba§ Sîedbt, fonbern bte ^fïicbt baf>e" foüen, Sor^
febriften pm ©ebuße non -ûlaturbenîmâtern, ®orf= unb
Sanbfcbaftèbilbexn p erlaffen.

üiacb bet ©enebmigung ber 3abre§recbnungen würben
bie SorftanbSwablen getroffen; bem Soxftanb ge

bören an bte fpeteett @. Ufteri, 3lrcbiteft, 3öridh, Db=

mann; fpan§ ©cbultheß, Sudhhänbler, ©äcfelmetfier; ®r.
@. ©tauber, ©Treiber; Hantonäbaumetfter gieß; 91. ©ang;
®r. Ç. ©ieêfer; ©r. g. ^egi; ißrof. ©r. 9Jleger non
ßnonau; ®r. Srog unb @. ®pr tn göridh; Sticbarb
Sühler unb ^ßtofeffor IRittmeper, SMntertbur; Slrcbiteft
3. Slieter, Sffießifon; îîantonârat 9Jieper=9îuéca tn 9BlnfeI=
Sülacb unb ißrof. ©r. ^uber, auf ©ebloß Sßpben. ©er
nom Söorftanb oorgelegîe ©ntwurf non neuen ©aßungen
erhtelt einhellig bie ©enehmigung, 9ia<b ben 93er.t)anb=

lungen beßebtigte man bie prächtigen 9täume beë ©chloffeê,
bie fîunfîwerfe non hohem äBert bergen; ba§ 3uwel ift
ber prächtige, einzigartige, grünglafierte Sutmofen tn ber
fperrenfiube, beren Säferwerf unb ©ccfe ebenfalls hod)
gefebäßt werben. ©a§ ©i^loß gehört ber ©tabt SBinter-
thur, bie funftooüen Altertümer ber ©oüfrteb Keller«
Stiftung.

©nbmiffiJin^îîtef«« ixt ßajer». ©er ©roße Stabtrat
hat eine SJloiion erheblich exflärt, bie beantragt, ber
©tabtrat möge balömöglicbft eine Sorlage für eine
©ubmiffionSoerosbnung einbringen.

©r«Kbbwcl)t)etmeffung in Dôerœintertb«ï (3«ricb).
©te gutbefud|îe ©emeinbeoerfammlung hat ben Intrag
be§ ©emeinberateS betr. Ausführung ber ©runb«
bueboermeffung auf bem ©ebtete ber polttifdhen ®e=
metnbe bisfuffionêloS angenommen, ©te 93ermeffung
ift eine gorberung »ou § 266 beS ©InfübrungSgefeßeS

pm fcbwetzerifdhen 3'oilgefeß. ©te wirb nadh Serecb«

nimg beê StegieruugSrateS auf runb 70,000 gr. ju fteben
fommen. ©en Söwenanteil, ba§ beißt 70 %, trägt ber
Sunb, 14 % ber Kanton unb 16 % bie ©emetnbe. ©tefe
wäljt bie fpälfte ihreS Anteils, alfo 8%, auf bte ©cbultern
ber ©runbeigentümer ab, fo baß bie ©emeinbefaffe burdb
bie SSermeffung noch mit etwa 5500 gr. belaftet wirb.
3ulaften ber ©runbeigentümer fallen ferner bie Kofien
ber Sermatfung, bie auf 25 gr. pro fpeflare oeranfsfilagi
ftnb unb für baS 1713 ^ef.'aren umfaffenbe ©ebiet ber
politifeben ©emeinbe baS hübfdhe Sümmchen oon 42,800
granfen auSmacbeu. @S ift oorgefehen, bte ißernteffung
tn brei ©erten burebpführen. ©te erfte ©erte umfaßt
bie 3'otlgenteinbe Oberwtntertbur, bte zweite bte 3'oil=
gemeinben ©runbbof, ©tabel, 9îeu!lingen unb 3foS'fon
unb bte brilte ©erte bie 3'oilgemetnben ^egi unb iRifet«
mtl. Um ben ©mnbbeftßern bte Seiftung ibrer 93etreff=

niffe zu erleichtern, ift oorgefehen, |te auf brei 3abre zu
oerteilen, baS Ijetgt auf benjenigen 3eitabf(bnttt, ben bie

23ermeffung oorauSfic^tlic^ in Anfprudß nehmen wirb.
®eroetMi(|e gortbilDangsfcbale SaaDgaatt. 3m

Stotel Saubquart fanb bie 5.3ntereffentenoerfammlung ber
gewerblichen gortbilbungSfcbule Sanbquart ftatt. ©er
iöorftanb für bie breijährige Amtsbauer würbe tteu befteHt
auS ben bisherigen 9Jlitgiiebern, ben Herren : 3ngenieut

Koiaprimiepie sensS blanke

Vmnigte QnlifisÉi A.-B. Siel
Blank ssnd praxis gazogene

jeden Äri in Eisen u. Stahl
kaltgewalzte Cistg- aud Siahlbladsr Iiis B09 nn Breite

yerBaskäjraöSöaedefsess. s
SpsbisjrX s Sohwelr. LsndsssüealeHHng Barn 1914.
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Preiserhöhung nicht in Prozenten notieren, so geschieht
das aus der Erwägung, daß bei der heutigen Lage des
Marktes eine solche Preisnotierung nicht möglich ist" Aus
diesem Grunde sind auch die von unsern Mitgliedern
gegebenen Preise und Preisofferten stets nur freibleibend

Die Ökonomie im Verbrauche unserer Rohmaterialien
veranlaßt uns auch, die Produktion in den dünnern
Dachpappennummern auf ein Minimum zu reduzieren
und den Verkauf der Dachpappen fast ausschließlich auf
die Mittelstärken Nr. 2 bis 4 zu beschränken, immerhin
in der Meinung, daß dem Bezüge der stärkeren Quali
täten kein Hindernis im Wege stehen soll. Doch müssen
wir darauf aufmerksam machen, daß bei den Nummern,
welche außer den Nummern 2 bis 4 liegen, mit einer
längeren Lieferfrist bei größeren Bezügen zu rechnen ist.

Unsere Kundschaft darf versichert sein, daß unser
Bestreben dahin geht, allen Ansprüchen unserer tnlän-
dischen Kundschaft vorab gerecht zu werden. Wir werden
nicht unterlassen, wenn die Preisverhältniffe für unsern
Roh materialbezug sich bessern, diese Besserung auch unserer
Kundschaft wieder zugute kommen zu lassen."

Sîlîchleâe««.
Schweizer. Einfnhrtrust. Der Verwaltungsrat der

8. 3. 3. in Bern hat folgende neue Syndikate an-
erkannt: 1. Verband schweizerischer' Grossisten der
Kolonialwarenbranche, mit Sitz in Bern, Sekretär H
Pioget (Tchwanengaffe 5). Waren: Sämtliche Kolonial
waren. 2. Genossenschaft schweizerischer Importeure der
Produkte, Rohstoffe und Fabrikate der Nahrungs- und
Genußmittelbranche, mit Sitz in Bern, Sekretär Fürsprech
Held (Bundesgasse 28). Waren: Sämtliche Produkte,
Rohstoffe und Fabrikate der Nahrungs- und Genuß
mittelbranche. 3. Verband schweizerischer Fabrikanten
für Öle, Fette und Harzprodukte, mit Sitz in Zürich.
Sekretär Dr. Hugo Bieter (Stampfenbachstraße 57)
Waren: Öle, Fette, Harze und verwandte Produkte (Ter
pentinöl. Paraffine, Zeresine, Wachse (zu industriellen
Zwecken). 4 Verband schweizerischer Farbstoffkonsu-
menten, mit Sitz in Zürich, Geschäftsleitung Rudolf
Bodmer (Dufourstraße 58). Waren: Sämtliche Chemi
kalten und Farbstoffe der Färbereiindustrie. 5. Verband
schweizerischer Elektrizitätswerke, mit Sitz in Territet,
Präsident Herr Dubochet. Waren: Bedarfsartikel (ins
besondere Kupfer) der Eleltriziiätswerke, 6. Import-
syndikat der schweizerischen Schuhindustrie, mit Sitz in
Solothurn, Sekretär Dr. Reinhardt. Waren: Leder.

Stoffe, Draht, Garne. Stiften, Maschinen und Maschinen-
beftandteste usw. für die schweizerische Schuhindustrie.

Die zürcherische Vereinigung für Heimatschntz hielt
im Schloß Wülflinqen ihre Jahresversammlung ab.
die sich eines guten Besuches erfreute. Aus dem Jahres
bericht des Obmanns ist ersichtlich, daß es dem Vor-
stände nicht an Arbeit fehlte und daß noch viel zu tun
rst. um der Heimatschutz-Idee überall die gebührende
Geltung zu verschaffen. Es galt, da und dort einzu
schreiten gegen Projekte, die unschön ausgestaltet werden
sollten. Der Vorstand richtete auch eine Eingabe an
die kantonsrätliche Kommission zur Begutachtung des

Baugesetz - Entwurfes und wünschte darin u. a. die
Schaffung einer kantonalen Baub eratungs -

Stelle und eine Bestimmung, daß die Gemeinden nicht
bloß das Recht, sondern die Pflicht haben sollen. Vor-
schriscen zum Schutze von Naturdenkmälern, Dorf- und
Landschaftsbildern zu erlassen.

Nach der Genehmigung der Iahresrechnungen wurden
die Vorstandswahlen getroffen; dem Vorstand ge-
hören an die Herren E. Usteri, Architekt, Zürich, Ob-

mann; Hans Schultheß, Buchhändler, Säckelmeister; Dr.
E. Stauber, Schreiber; Kantonsbaumeister Fietz; R. Ganz;
Dr. H. Giesker; Dr. F. Hegi: Prof. Dr. Meyer von
Knonau; Dr. Trog und E. Gyr in Zürich; Richard
Bühler und Professor Rittmeyer. Winterthur; Architekt
I. Meier, Wetzikon; Kantonsrat Meyer-Rusca in Winkel-
Bülach und Prof. Dr. Huber, auf Schloß Wyden. Der
vom Vorstand vorgelegte Entwurf von neuen Satzungen
erhielt einhellig die Genehmigung. Nach den VerHand-
lungen besichtigte man die prächtigen Räume des Schlosses,
die Kunstwerke von hohem Wert bergen; das Juwel ist
der prächtige, einzigartige, grünglasierte Turmofen in der
Herrenstube, deren Täferwerk und Decke ebenfalls hoch
geschätzt werden. Das Schloß gehört der Stadt Winter-
thur, die kunstvollen Altertümer der Gottfried Keller-
Stiftung.

SKbMifswnZWestn w LNzer». Der Große Stadtrat
hat eine Motion erheblich erklärt, die beantragt, der
Stadtrat möge baldmöglichst eine Vorlage für eine
Submissionsverordnung einbringen.

GruRdbwchvermessung in Oberwinterthur (Zürich).
Die gutbesuchle Gemeindeversammlung hat den Antrag
des Gemeinderates betr. Ausführung der Grund-
buchvermessung auf dem Gebiete der politischen Ge-
meinde diskussionslos angenommen. Die Vermessung
ist eine Forderung von H 266 des Einsührungsgesetzes
zum schweizerischen Zivilgesetz. Sie wird nach Berech-
mmg des Regierungsrates auf rund 70.000 Fr. zu stehen
kommen. Den Löwenanteil, das heißt 70 °/o, trägt der
Bund, 14 °/« der Kanton und 16 °/o die Gemeinde. Diese
wälzt die Hälfte ihres Anteils, also 8°/», auf die Schultern
der Grundeigentümer ab, so daß die Gemeindekasse durch
die Vermessung noch mit etwa 5500 Fr. belastet wird.
Zulaften der Grundeigentümer fallen ferner die Kosten
der Vermarkung, die aus 25 Fr. pro Hektare veranschlagt
sind und für das 1713 Hektaren umfassende Gebiet der
politischen Gemeinde das hübsche Sümmchen von 42,800
Franken ausmachen. Es ist vorgesehen, die Vermessung
in drei Serien durchzuführen. Die erste Serie umfaßt
die Zivilgemeinde Oberwtnterthur, die zweite die Zivil-
gemeinden Grundhof, Stadel, Reuilingen und Zinzikon
und die dritte Serie die Zioilgemeìnden Hegi und Riket-
wil. Um den Grundbesitzern die Leistung ihrer Betreff-
niffe zu erleichtern, ist vorgesehen, sie auf drei Jahre zu
verteilen, das heißt auf denjenigen Zeitabschnitt, den die

Vermessung voraussichtlich in Anspruch nehmen wird.
Gewerbliche Fortbildungsschà Lanöquart. Im

Hotel Landquart fand die 5. Jnteressentenversammlung der
gewerblichen Fortbildungsschule Landquart statt. Der
Vorstand für die dreijährige Amtsdauer wurde neu bestellt
aus den bisherigen Mitgliedern, den Herren: Ingenieur

àiqiZ Nkàà K.-K- W

Micksz- în Lïssn u. IîZikî
Wtzîmktê AM- sus MldZà dk M «« Irà

âàîAàM'às MzMàWàMàâ s
Pz-iî Ü 8oîM«>Z!. Nskn 1914.


	Marktberichte

